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KOLLEKTIVVERTRAG 
 

für die Arbeiter und Arbeiterinnen 
 

in der industriellen Herstellung 
von Produkten aus Papier und Karton 

in Österreich 
 
 

abgeschlossen zwischen dem 
 
 

Fachverband der industriellen Hersteller 
von Produkten aus Papier und Karton in Österreich 

(PROPAK) 
 
 

einerseits und dem 
 
 

Österreichischen Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft der Privatangestellten,  

Druck, Journalismus, Papier 
 
 

andererseits 
 
 

vom 1. März 2016 
 

Ausgabe: 1. März 2017 
 
 
 

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht 
ausdrücklich aus einer Bestimmung anderes ergibt. 
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KOLLEKTIVVERTRAG PROPAK ARBEITER 
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(3) Auf begründete Verhinderungsfälle der Arbeitnehmer ist Rücksicht zu nehmen. 
 

(4) Für Feiertagsarbeit ist neben dem Feiertagsentgelt das auf die geleistete Arbeit entfallende 
normale Entgelt zu bezahlen. 
 

(5) Überstunden an gesetzlichen Feiertagen werden mit einem Zuschlag von 100 % entlohnt. 
Als Überstunden an einem gesetzlichen Feiertag gilt jene Arbeitszeit, welche die für den 
betreffenden Wochentag festgesetzte normale Arbeitszeit übersteigt. 
 

(6) Falls ein Arbeitnehmer zu Anfang einer Woche, die mit einem Feiertag beginnt, sein 
Dienstverhältnis antritt oder dieses in einer Arbeitswoche, die mit einem Feiertag endet, 
beendet, ist dieser zu bezahlen. 

 
(7) Werden Arbeitnehmer an Feiertagen zu Leistungen herangezogen, so werden ihnen vom 

Arbeitgeber die Fahrtspesen in der Höhe der Kosten für das öffentliche Verkehrsmittel 
ersetzt. 

 
 
§ 10 Lohn 

(1) Die Einstufung der Arbeitnehmer erfolgt nach Lohntabelle und Sonderbestimmungen jener 
Berufsgruppe, welcher der Arbeitgeber aufgrund seiner Gewerbeberechtigung sowie seines 
Produktionsprogrammes zuzuordnen ist. 
 
Für die Dauer der Berufstätigkeit als Kriterium für die Einstufung sind alle Arbeitszeiten zu 
berücksichtigen, die ein Arbeitnehmer bei gleichen oder gleichartigen Tätigkeiten im 
gleichen oder in einem anderen Betrieb bereits zurückgelegt hat. Dabei sind 
Präsenzdienstzeiten von in brancheneigenen Facharbeiterberufen ausgebildeten 
Arbeitnehmern anzurechnen. 
 
Sonderbestimmungen nehmen auf branchenspezifische Eigenheiten Bezug und weisen 
daher unterschiedliche Inhalte auf. Lohngruppenzuordnungen in Sonderbestimmungen 
haben keine präjudizielle Auswirkung für andere Lohntabellen und Sonderbestimmungen 
oder Einstufungen in anderen Branchen. 

 
(2) Die Lohnhöhe unterliegt der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 

darf aber die in den Lohntabellen (KV-Lohn) und Sonderbestimmungen angeführten 
Mindestsätze nicht unterschreiten. 
 
Dem Arbeiternehmer ist seine Einstufung mitzuteilen. 
 
Für Tätigkeiten in den Facharbeiterlohngruppen sind in erster Linie Facharbeiter 
heranzuziehen. Werden angelernte Kräfte zu solchen Tätigkeiten verwendet, so gebührt 
diesen der jeweilig zustehende Facharbeiterlohn. 
 

(3) Der effektive Stundenlohn ist der für die Arbeitsstunde vereinbarte und laufend bezahlte 
Lohn.  
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(4) Der langjährigen betriebsbezogenen Erfahrung wird durch eine Betriebserfahrungszulage 
Rechnung getragen. Diese gebührt nach einer Betriebszugehörigkeit von 5*, 10 und 15 
Jahren. Die Fälligkeit der Zulage entsteht ab dem Monat, in das der Anfallszeitpunkt fällt. Die 
Höhe der Zulage beträgt für alle Facharbeiter € 9,33 pro Woche, für alle sonstigen Arbeiter 
€ 6,84 pro Woche†.  
 
Bestehende Überzahlungen sind auf diese Zulage anzurechnen, wobei jedoch mindestens 
50 % der Zulage erhalten bleiben müssen. Ist die Überzahlung kleiner als die Zulage, so ist 
sie nur zur Hälfte anrechenbar. Die Betriebserfahrungszulage ist in die 
Bemessungsgrundlage von Weihnachtsremuneration und Urlaubszuschuss einzubeziehen. 
 
Karenzen (Karenzurlaube) im Sinne des § 19 werden bis zum Höchstausmaß von insgesamt 
zehn Monaten angerechnet. Diese Anrechnung gilt für Karenzen, die ab dem 1. März 2015 
beginnen. Karenzen, die ab dem 1. März 2016 beginnen, werden bis zum Höchstausmaß 
von insgesamt 22 Monaten angerechnet. Soweit Karenzurlaube nach den bis zum 
29. Februar 2016 geltenden Vorschriften bis zum jeweiligen Höchstausmaß angerechnet 
wurden, erfolgt keine weitere Anrechnung innerhalb des Dienstverhältnisses. 
 
Alle Dienstnehmer, die am 1. März 1992 im Betrieb beschäftigt sind und noch keine 
Betriebszugehörigkeit von 15 Jahren aufweisen, erhalten die Zulage zum jeweiligen 
Anfallszeitpunkt.  
 
Allen Dienstnehmern, die am 1. März 1992 bereits länger als 15 Jahre im Betrieb beschäftigt 
sind, steht eine einzige Zulage nach den vorstehenden Bestimmungen zu. 

 
(5) Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen überwiegend 

unter Umständen erfolgen, die in außerordentlichem Maße eine Verschmutzung des 
Arbeitnehmers und seiner Kleidung zwangsläufig bewirken, soll durch Betriebsvereinbarung 
eine Schmutzzulage in der in den Lohntabellen festgesetzten Höhe gewährt werden. 
 
Diese Zulage gilt nur für arbeitsbedingte Belastungen und wird nur für jene Arbeitszeiten 
bezahlt, in denen die entsprechenden Arbeiten geleistet werden. 
 

(6) Der Wochenverdienst ist der vom jeweiligen Arbeitnehmer aufgrund der mit ihm 
vereinbarten wöchentlichen Normalarbeitszeit erreichte Gesamtverdienst (vereinbarter 
Stundenlohn zuzüglich allfällig gewährter Leistungslohnanteile und Betriebszulagen 
einschließlich Schichtzulagen). 

 
(7) Für die Berechnung des Urlaubsentgeltes, des Urlaubszuschusses und der 

Weihnachtsremuneration ist der Durchschnitt der letzten 13 vollen Wochenverdienste (oder 
drei Monate oder Kalendervierteljahr) zugrunde zu legen.  
Zeiten, für die Krankengeldzuschuss gebührt, bleiben hiebei außer Betracht. 

  

                                                 
* Einführung für Sonstige Arbeiter mit 1. März 2014 
† Umstellung auf Wochenbasis mit 1. März 2001, Umstellung auf Euro mit 1. Jänner 2002 
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(4) Für Dienstjubiläen, die ab dem 1. März 2017 anfallen, werden Karenzen bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt 30 Monaten angerechnet. Soweit Karenzen nach den bis zum 
28. Februar 2017 geltenden Vorschriften bis zum jeweiligen Höchstausmaß angerechnet 
wurden, erfolgt keine weitere Anrechnung innerhalb des Dienstverhältnisses. 
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(5) *Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Übertritt aus dem Abfertigungsrecht des 
Angestelltengesetzes/Arbeiter-Abfertigungsgesetzes in jenes des Betrieblichen Mitarbeiter- 
und Selbstständigenvorsorgegesetzes, ist der Arbeitnehmer berechtigt, binnen eines Monats 
ab Unterzeichnung der Übertrittsvereinbarung ohne Angabe von Gründen von dieser 
zurückzutreten. Dies gilt nicht, sofern die Übertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine 
Betriebsvereinbarung gemäß § 97 Abs. 1 Z 26 ArbVG (Festlegung von Rahmenbedingungen 
für den Übertritt in das Abfertigungsrecht des BMVG) bestimmt ist. 
 
 

§ 19 Anrechnung von Karenzzeiten 

(1) Karenzen (Karenzurlaube) innerhalb des Dienstverhältnisses im Sinne des MSchG, EKUG 
oder VKG werden für die Bemessung von Kündigungsfristen, die Dauer des 
Krankenentgeltanspruchs und die Urlaubsdauer bis zum Höchstmaß von insgesamt zehn 
Monaten, soweit Karenzurlaube für das zweite bzw. folgende Lebensjahre des Kindes in 
Anspruch genommen werden, bis zu insgesamt höchstens 16 Monaten angerechnet. 
 

(2) Für die Bemessung der Höhe der Abfertigung nach § 18 Abs. 1 dieses Kollektivvertrages und 
die Voraussetzung der fünfjährigen Dienstzeit gemäß § 23a Abs. 3 AngG werden Karenzen 
(Karenzurlaube) im Sinn des Abs. 1 bis zum Höchstausmaß von insgesamt fünf Monaten 
angerechnet. 
 

(3) Voraussetzung ist eine mindestens dreijährige Dauer des Dienstverhältnisses, wobei 
Karenzen (Karenzurlaube) im obigen Sinn einzurechnen sind. 
 

(4) Diese Regelung gilt für Karenzurlaube ab dem 1. Juni 2008. Soweit Karenzurlaube nach den 
bis zum 31. Mai 2008 geltenden Vorschriften bis zum jeweiligen Höchstausmaß angerechnet 
wurden, erfolgt keine weitere Anrechnung innerhalb des Dienstverhältnisses. 
 

(5) Mit Wirkung ab dem 1. März 2010 erhöht sich das Höchstausmaß der Anrechnung gemäß 
Abs. 1 auf 22 Monate, jenes nach Abs. 2 auf 10 Monate. Abs. 4 zweiter Satz ist sinngemäß 
anzuwenden. 
 

(6) Karenzen (Karenzurlaube) im Sinne des Abs. 1, die ab dem 1. März 2016 beginnen, werden 
für die Bemessung von Kündigungsfristen, die Dauer des Krankenentgeltanspruchs, die 
Urlaubsdauer sowie für die Bemessung der Höhe der Abfertigung nach § 18 Abs. 1 und die 
Voraussetzung der fünfjährigen Dienstzeit gemäß § 23 Abs. 3 AngG bis zu einem 
Höchstmaß von insgesamt 22 Monaten angerechnet. Karenzen, die ab dem 1. März 2017 
beginnen, werden für die genannten Ansprüche bis zu einem Höchstmaß von insgesamt 30 
Monaten angerechnet. Abs. 4 zweiter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

 
 
§ 20 Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer bei Beginn seines Dienstverhältnisses sowie bei 
Veränderungen seines Arbeitsplatzes oder des Arbeitsablaufes - aber einmal pro Kalenderjahr - 

                                                 
* Gilt ab 1. März 2003 
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über Unfall- und Gesundheitsgefahren und über die dafür vorgesehenen Maßnahmen des 
Gesundheitsschutzes zu informieren. 
 
(1) Lärm 

 
a) Bei der Aufstellung von neuen Maschinen und Geräten sind Prüfberichte über 

Lärmemissionen dem Betriebsrat und den Sicherheitsvertrauenspersonen vorzulegen. 
Dem Lärmproblem ist besondere Bedeutung beizumessen. 
 

b) Bei bereits in Verwendung stehenden Maschinen und Geräten hat der Arbeitgeber, 
wenn kein Prüfbericht des Maschinenherstellers über Lärmemissionen vorhanden oder 
beschaffbar ist und der energieäquivalente Dauerschallpegel offensichtlich an oder 
über der 85 dB (A)-Grenze liegt, Prüfberichte über die Lärmemissionen der Maschinen 
beizubringen und dem Betriebsrat und den Sicherheitsvertrauenspersonen 
vorzulegen. 
 

c) Übersteigt der Lärmpegel 85 dB (A), so sind entsprechende Maßnahmen nach den 
Arbeitnehmerschutzvorschriften durchzuführen. 

 
(2) Gefährliche Betriebsmittel und Arbeitsstoffe 

 
a) Bei Verwendung von Arbeitsstoffen, bei denen der Verdacht auf Gesundheits- 

gefährdung besteht, ist der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber über die Art der Wirkung 
(z. B. Reizgas) und das Gefährdungspotential einer Substanz hinreichend genau mit 
Hilfe des Sicherheitsdatenblattes zu informieren.  
 
Werden dem Dienstnehmer die aus dem Gefährdungspotential erforderlichen 
persönlichen Schutzmaßnahmen (siehe Angaben im Sicherheitsdatenblatt) nicht zur 
Verfügung gestellt, oder werden keine anderen Maßnahmen der Gefahren-
bewältigung durch den Arbeitgeber gesetzt, so ist der Dienstnehmer berechtigt, die 
Verwendung dieses Arbeitsstoffes, ohne für ihn nachteilige Folgen (Entlassung) 
abzulehnen. 
 

b) Soweit es die Art der Arbeit zulässt, sind nach Verfügbarkeit Arbeitsstoffe, durch die 
gesundheitsgefährdende Einwirkungen auftreten können, durch Arbeitsstoffe zu 
ersetzen, bei denen Einwirkungen oder Gefahren dieser Art nicht oder nur in einem 
geringeren Maß auftreten. 
 

c) Das Verwenden von Spraydosen mit giftigen umweltbelastenden 
gesundheitsgefährdenden Treibgasen ist, sofern es geeignete Ersatzprodukte gibt, 
nicht erlaubt. 

 
(3) Bildschirmarbeit 

 
a) Bildschirmarbeitsplätze, die nach dem 30. Juni 1992 eingerichtet oder verändert 

werden, sollen den jeweils für Bildschirmarbeitsplätze im Zeitpunkt der Einrichtung 
geltenden einschlägigen Ö-Normen entsprechen. 
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b) Der Fachverband empfiehlt, dass sich der Dienstgeber an den Kosten von 
Bildschirmarbeitsbrillen beteiligt, sofern die zuständige Gebietskrankenkasse dem 
Dienstnehmer die Kosten nicht ersetzt.  
 

(4) Sicherheitsvertrauenspersonen 
 
Es wird empfohlen, in Betrieben von 20 bis 50 Arbeitnehmern auch eine Sicherheits-
vertrauensperson zu bestellen. 
 
Diesen Sicherheitsvertrauenspersonen sind die für die Erfüllung ihrer Aufgabe notwendigen 
Unterlagen, Behelfe und Geräte vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. 
 

(5) Sicherheitsschuhe 
 
Arbeitnehmer, die Papierrollen transportieren, haben Anspruch auf Sicherheitsschuhe. 
 

(6) Erklärung 
 
Aufgabe der vertragschließenden Organisationen ist es, auf die Einhaltung und 
Durchführung der Bestimmungen hinzuwirken. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Schutz- 
und Sicherheitseinrichtungen zu benutzen und Schutzvorschriften zu beachten. 

 
 
§ 21 Verjährung 

Ansprüche aus dem Lohn- und Arbeitsverhältnis (mit Ausnahme des KV-Lohnes) sind verfallen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Fälligkeit mündlich oder schriftlich 
geltend gemacht werden. Als Fälligkeitstag gilt der Auszahlungstag jener Lohnperiode, in welcher 
der Anspruch entstanden ist. Bei rechtzeitiger Geltendmachung bleibt die gesetzliche dreijährige 
Verjährungsfrist gewahrt. 
 
 
§ 22 Begünstigungsklausel 

Günstigere betriebliche Regelungen werden durch diesen Kollektivvertrag nicht aufgehoben. 
 
 
§ 23 Schlichtung von Streitfällen 

(1) Für die vorstehenden Vereinbarungen gilt der Grundsatz, dass kein Vertragsteil dem 
anderen die ihm auf Grund der Bestimmungen des Kollektivvertrages obliegende Leistung 
verweigern darf, weshalb während der Gültigkeit derselben Arbeitsniederlegung und 
Aussperrungen unzulässig sind. 
 

(2) Mit der Beilegung von Streitfällen aus einem Arbeitsverhältnis soll sich vor Anrufung des 
Arbeits- und Sozialgerichtes ein paritätisch aus je drei Vertretern der vertragschließenden 
Organisationen zusammengesetzter Ausschuss befassen. Die Mitglieder sind tunlichst aus 
dem Kreise der an den Verhandlungen über diesen Kollektivvertrag Beteiligten zu berufen. 
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§ 24 Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrages 

(1) Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. März 2016 in Kraft. Er wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen und kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung einer sechsmonatigen 
Kündigungsfrist, jeweils zum letzten Tag des Februar erstmals zum 28. Februar 2017, mittels 
eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung zu diesem Termin, 
verlängert sich die Geltungsdauer jeweils um ein weiteres Jahr. 

 
(2) Unabhängig von der Dauer des Kollektivvertrages können Lohnvertrag (Lohntabellen und 

Zulagen) und Sonderbestimmungen von beiden Vertragsparteien abgeändert werden. In 
diesem Falle beträgt die Kündigungsfrist zwei Monate. 
 

(3) Die Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag oder über die Lohntabellen haben 
rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit zu beginnen. 
 

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages tritt der Kollektivvertrag vom 15. Jänner 1992 
in der Textfassung vom 1. März 2003 außer Kraft. 
 

Wien, am 1. März 2016 
 

FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER 
VON PRODUKTEN AUS PAPIER UND KARTON IN ÖSTERREICH 

 
Obmann 

 
 
 

Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER 

Geschäftsführer 
 
 
 

Mag. Martin WIDERMANN 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier 

 
Vorsitzender 

 
 
 

Wolfgang Katzian 

Geschäftsbereichsleiter 
 
 
 

Alois Bachmeier 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER 

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung 
 

Wirtschaftsbereichsvorsitzender 
 
 
 

Michael Ritzinger 

Wirtschaftsbereichssekretär 
 
 
 

Christian Schuster 
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VEREINBARUNG 

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier 
und Karton in Österreich einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft 

der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier andererseits. 
 

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht 
ausdrücklich aus einer Bestimmung anderes ergibt 

 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Vereinbarung gilt: 
(1) Räumlich:  Für das Bundesgebiet der Republik Österreich. 
(2) Fachlich:  Für alle Mitgliedsbetreibe des Fachverbandes der industriellen Hersteller 

 von Produkten aus Papier und Karton in Österreich. 
(3) Persönlich:  Für alle in den in Abs. 2 genannten Betrieben beschäftigten 

 gewerblichen Lehrlinge. 
 
 
§ 2 Lehrlingsentschädigung 

Die Lehrlingsentschädigungen betragen pro Woche: 
 

im 1. Lehrjahr €  127,68 
im 2. Lehrjahr €  174,25 
im 3. Lehrjahr €  242,93 
im 4. Lehrjahr (auch bei Doppellehre) €  315,50 

 
 
§ 3 Urlaubszuschuss 

Die gewerblichen Lehrlinge erhalten zu ihrem gesetzlichen Urlaubsentgelt einen Urlaubszuschuss 
in der Höhe von 5 (fünf) Lehrlingsentschädigungen. 
 
 
§ 4 Weihnachtsremuneration 

Lehrlinge, die am 1. Dezember im Stand geführt werden, erhalten in der ersten Dezemberwoche 
eine Weihnachtsremuneration in der Höhe von 4 1/3 Lehrlingsentschädigungen. 
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§ 5 Internatskosten 

(1) Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem für die Schüler der 
Berufsschule bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht entstehen, hat der 
Lehrberechtigte dem Lehrling so zu bevorschussen und so zu ersetzen, dass dem Lehrling 
für den Zeitraum, der der Dauer des Internats entspricht, die volle Lehrlingsentschädigung 
verbleibt. 
 

(2) Diese Regelung gilt für Internatsaufenthalte, die ab 1. Juni 2008 beginnen. 
 
 
§ 6 Wirksamkeitsbeginn 

Die Vereinbarung tritt mit 1. März 2017 in Kraft. Die Vereinbarung vom 8. Februar 2016, 
Registerzahl KV 509/2016, Katasterzahl IX/41/14, tritt außer Kraft. 

 
Wien, am 31. Jänner 2017 

 
FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER VON PRODUKTEN AUS PAPIER UND 

KARTON IN ÖSTERREICH 
 

Obmann 
 
 
 

Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER 

Geschäftsführer 
 
 
 

Mag. Martin WIDERMANN 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier 

 
Vorsitzender 

 
 
 

Wolfgang Katzian 

Geschäftsbereichsleiter 
 
 
 

Karl Dürtscher 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER 

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung 
 

Wirtschaftsbereichsvorsitzender 
 
 
 

Michael Ritzinger 

Wirtschaftsbereichssekretär 
 
 
 

Christian Schuster 
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Heimarbeitsgesamtvertrag 

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier 
und Karton in Österreich einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft 

der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier andererseits. 
 

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich nicht 
ausdrücklich aus einer Bestimmung anderes ergibt 

 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Vereinbarung gilt: 
 
(1) Räumlich: Für das Bundesgebiet der Republik Österreich 
(2) Fachlich: Für alle Betriebe, die dem Kollektivvertrag für die Arbeiter und 

 Arbeiterinnen in der industriellen Herstellung von Produkten aus Papier 
und Karton in Österreich unterliegen und als Auftraggeber Heimarbeit 
vergeben. 

(3) Persönlich: Für alle von diesen Betrieben beschäftigten Heimarbeiter. 
 
 
§ 2 Lohnsätze für Heimarbeiter 

Als Basis für die Berechnung der Mindestentgelte pro Stunde der Heimarbeiter sind folgende 
Lohnsätze, bezogen auf die wöchentliche Normalarbeitszeit, heranzuziehen: 
 

a) für Kartonagen-, Etui- und Hartpapierwarenheimarbeiter € 280,08 
b) für Papierkonfektionsheimarbeiter € 256,53 
c) für Lampenschirmheimarbeiter € 293,96 
d) für Wellpappeheimarbeiter € 288,48 

 

Für eine Stunde gebührt somit der aliquote Anteil. 
 
 
§ 3 Mindestentgelte 

Die Stückentgelte der Heimarbeiter sind aufgrund der in § 2 angeführten Lohnsätze zuzüglich 
eines Zuschlages von 20 % (zwanzig Prozent), für Lampenschirmheimarbeiter von 10 % (zehn 
Prozent) zu errechnen. 
 
 
§ 4 Urlaub 

Bezüglich aller den Urlaub betreffenden Fragen sind die einschlägigen Bestimmungen des 
Heimarbeitsgesetzes zu beachten. 
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§ 5 Urlaubszuschuss 

(1) Alle Heimarbeiter erhalten neben dem Urlaubsentgelt einen Urlaubszuschuss. 
 

(2) Der Urlaubszuschuss beträgt 10 % des im Urlaubszeitraum erzielten Bruttoentgeltes. 
 

(3) Heimarbeiter, deren Dienstverhältnis vor Verbrauch eines Urlaubes endet, haben 
Anspruch auf den aliquoten Teil des Urlaubszuschusses. 

 
 
§ 6 Unkostenzuschlag 

Wird die Arbeit (Ware) von den Heimarbeitern beim Auftraggeber abgeholt oder zugestellt, so 
gebührt ihnen ein 10%iger Unkostenzuschlag auf den erreichten Stücklohn. Dies gilt nur für jene 
Heimarbeiter, die nach den Lohnsätzen für Kartonagen-, Etui und Hartpapierwarenheimarbeiter 
und für Wellpappeheimarbeiter entlohnt werden. 
 
 
§ 7 Krankenentgelt 

Ist ein Heimarbeiter durch Krankheit (Unglücksfall) an der Leistung seiner Arbeit verhindert, ohne 
dass er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält 
er nach Maßgabe der Bestimmungen des Heimarbeitsgesetzes seinen Anspruch auf das Entgelt 
unter den Voraussetzungen und in dem Ausmaß als eine solche Leistung für die Betriebsarbeiter 
durch Gesetz oder Kollektivvertrag vorgesehen ist. 
 
 
§ 8 Begünstigungsklausel 

Bei Wirksamkeitsbeginn dieses Heimarbeitsgesamtvertrages bestehende, für den Heimarbeiter 
günstigere Regelungen werden durch diesen Heimarbeitsgesamtvertrag nicht berührt. 
 
 
§ 9 Wirksamkeitsbeginn und Außerkrafttreten des bisher geltenden Heimarbeitsgesamtvertrages 

Die vorliegende Vereinbarung tritt mit 1. März 2017 in Kraft. Mit Wirksamkeit dieser Vereinbarung 
tritt der Heimarbeitsgesamtvertrag vom 8. Februar 2016, Registerzahl HA-GV 1/2016, Katasterzahl 
IX/41/1, außer Kraft. 
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Wien, 31. Jänner 2017 
 

FACHVERBAND DER INDUSTRIELLEN HERSTELLER VON PRODUKTEN AUS PAPIER UND 
KARTON IN ÖSTERREICH 

 
Obmann 

 
 
 

Komm.Rat Mag. Georg Dieter FISCHER 

Geschäftsführer 
 
 
 

Mag. Martin WIDERMANN 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier 

 
Vorsitzender 

 
 
 

Wolfgang Katzian 

Geschäftsbereichsleiter 
 
 
 

Karl Dürtscher 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER 

Wirtschaftsbereich Druck, Kommunikation, Papierverarbeitung 
 

Wirtschaftsbereichsvorsitzender 
 
 
 

Michael Ritzinger 

Wirtschaftsbereichssekretär 
 
 
 

Christian Schuster 
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   Gültig bei wöchentlicher Lohnzahlung ab 27. Februar 2017 
    bei monatlicher Lohnzahlung ab 1. März 2017 
 

Lohntabelle für Papierkonfektionsarbeiter 

Für die Einstufung in die Lohngruppen sind die Sonderbestimmungen „Papierkonfektion“ 
heranzuziehen. 
 

 Lohn/Woche 
in € 

 LOHNGRUPPE 1 
 

 
a) im 1. Jahr der Berufstätigkeit 487,78 
b) nach dem 1. Jahr der Berufstätigkeit 557,39 
c) 585,34 
  
LOHNGRUPPE 2 
 

 
Qualifizierte Arbeiter im 1. Jahr  400,92 
Vorarbeiter, Sonstige Facharbeiter und Professionisten 
Qualifizierte Arbeiter nach dem 1. Jahr 
 
 
 
 

518,71 

Kraftfahrer 411,66 
  
LOHNGRUPPE 3 402,17 
  
LOHNGRUPPE 4 388,02 
  
LOHNGRUPPE 5 
 

 
a) im 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 367,80 
b) nach dem 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 376,75 
c) Maschinenarbeiter an Hochleistungs-Großsackmaschinen 389,54 
  
LOHNGRUPPE 6 367,80 

 
Die in den Lohngruppen genannten Beträge gelten jeweils für die Normalarbeitszeit von  
38 Wochenstunden. Für eine Arbeitsstunde gebührt somit der aliquote Teil. 
 
NACHTSCHICHTZUSCHLAG 
Die in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr in Schichtarbeit beschäftigten Arbeitnehmer erhalten pro  
10 Stunden einen Zuschlag von € 35,06. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
SCHMUTZZULAGE 
Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen überwiegend unter 
Umständen erfolgen, die in außerordentlichem Maße eine Verschmutzung des Arbeitnehmers und 
seiner Kleidung zwangsläufig bewirken, kann durch Betriebsvereinbarung eine Schmutzzulage 
gemäß § 10 Abs. 5 des Rahmenkollektivvertrages in der Höhe von maximal € 5,48 pro  
10 Stunden gewährt werden. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
Mit dieser neuen Lohntabelle treten alle früheren Lohntabellen außer Kraft. 
 

Wien, 31. Jänner 2017 
FACHVERBAND PROPAK                              GEWERKSCHAFT GPA-DJP 
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   Gültig bei wöchentlicher Lohnzahlung ab 27. Februar 2017 
    bei monatlicher Lohnzahlung ab 1. März 2017 
 

Lohntabelle für Kartonagen- Etui- sowie Hartpapierwarenarbeiter 

Für die Einstufung in die Lohngruppen sind die Sonderbestimmungen „Kartonage“ heranzuziehen. 
 

 Lohn/Woche 
in € 

LOHNGRUPPE 1  
a) im 1. Jahr der Berufstätigkeit 487,78 
b) nach dem 1. Jahr der Berufstätigkeit 557,39 
c) 585,34 
  
LOHNGRUPPE 2 
 

 
a) im 1. Jahr der Berufstätigkeit 433,68 
b) nach dem 1. Jahr der Berufstätigkeit 492,22 
  
LOHNGRUPPE 3 
 

 
Qualifizierte Arbeiter 390,56 
Kraftfahrer 411,66 
  
LOHNGRUPPE 4 
 

 
a) im 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 367,54 
b) nach dem 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 372,53 
c) Transport- und Lagerarbeiter 372,53 
  
LOHNGRUPPE 5 
 

 
a) im 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 367,80 
b) nach dem 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 367,80 
  
LOHNGRUPPE 6 367,80 

 
Die in den Lohngruppen genannten Beträge gelten jeweils für die Normalarbeitszeit von  
38 Wochenstunden. Für eine Arbeitsstunde gebührt somit der aliquote Teil. 
 
NACHTSCHICHTZUSCHLAG 
Die in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr in Schichtarbeit beschäftigten Arbeitnehmer erhalten pro  
10 Stunden einen Zuschlag von € 35,06. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
SCHMUTZZULAGE 
Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen überwiegend unter 
Umständen erfolgen, die in außerordentlichem Maße eine Verschmutzung des Arbeitnehmers und 
seiner Kleidung zwangsläufig bewirken, kann durch Betriebsvereinbarung eine Schmutzzulage 
gemäß § 10 Abs. 5 des Rahmenkollektivvertrages in der Höhe von maximal € 5,48 pro  
10 Stunden gewährt werden. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
Mit dieser neuen Lohntabelle treten alle früheren Lohntabellen außer Kraft. 
 

Wien, 31. Jänner 2017 
FACHVERBAND PROPAK                              GEWERKSCHAFT GPA-DJP 
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   Gültig bei wöchentlicher Lohnzahlung ab 27. Februar 2017 
    bei monatlicher Lohnzahlung ab 1. März 2017 

 
Lohntabelle für Wellpappearbeiter 

Für die Einstufung in die Lohngruppen sind die Sonderbestimmungen „Wellpappe“ heranzuziehen. 
 

 Lohn/Woche 
in € 

 LOHNGRUPPE 1 
 

 
a) 557,39 
b) 585,34 
  
LOHNGRUPPE 2 
 

492,22 
  
LOHNGRUPPE 3 424,91 
  
LOHNGRUPPE 4 396,74 
  
LOHNGRUPPE 5 
 

378,59 
 
Anlagenführer, die nicht im Angestelltenverhältnis stehen, erhalten den Lohn der Gruppe 1a) 
plus 20 %. Schichtleiter in deren Aufsichtsverantwortung auch die Wellpappeerzeugung fällt, 
erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit den Lohn der Gruppe 1a) plus 25 %. 
 
Die in den Lohngruppen genannten Beträge gelten jeweils für die Normalarbeitszeit von  
38 Wochenstunden. Für eine Arbeitsstunde gebührt somit der aliquote Teil. 
 
NACHTSCHICHTZUSCHLAG 
Die in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr in Schichtarbeit beschäftigten Arbeitnehmer erhalten pro  
10 Stunden einen Zuschlag von € 35,06. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
SCHMUTZZULAGE 
Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen überwiegend unter 
Umständen erfolgen, die in außerordentlichem Maße eine Verschmutzung des Arbeitnehmers und 
seiner Kleidung zwangsläufig bewirken, kann durch Betriebsvereinbarung eine Schmutzzulage 
gemäß § 10 Abs. 5 des Rahmenkollektivvertrages in der Höhe von maximal € 5,48 pro  
10 Stunden gewährt werden. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
Mit dieser neuen Lohntabelle treten alle früheren Lohntabellen außer Kraft. 
 
 

Wien, 31. Jänner 2017 
FACHVERBAND PROPAK                              GEWERKSCHAFT GPA-DJP 
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   Gültig bei wöchentlicher Lohnzahlung ab 27. Februar 2017 
    bei monatlicher Lohnzahlung ab 1. März 2017 
 

Lohntabelle für Buchbinder 

Für die Einstufung in die Lohngruppen sind die Sonderbestimmungen „Buchbinderei“ 
heranzuziehen. 

 Lohn/Woche  
in € 

LOHNGRUPPE 1  
a) im 1. Jahr der Berufstätigkeit  487,78 
b) nach dem 1. Jahr der Berufstätigkeit 557,39 
c) 585,34 
  
LOHNGRUPPE 2  
a) im 1. Jahr der Berufstätigkeit  414,18 
b) 541,12 
c) 524,34 
  
LOHNGRUPPE 3  
a) im 1. Jahr der Berufstätigkeit  367,54 
b) nach dem 1. Jahr der Berufstätigkeit 430,32 
  
LOHNGRUPPE 4  
a) im 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 367,54 
b) nach dem 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 399,63 
c) Kraftfahrer 411,66 
  
LOHNGRUPPE 5  
a) im 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 367,80 
b) nach dem 1. Halbjahr der Berufstätigkeit 379,86 
c) 367,80 

 
Die in den Lohngruppen genannten Beträge gelten jeweils für die Normalarbeitszeit von  
38 Wochenstunden. Für eine Arbeitsstunde gebührt somit der aliquote Teil. 
 
NACHTSCHICHTZUSCHLAG 
Die in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr in Schichtarbeit beschäftigten Arbeitnehmer erhalten pro  
10 Stunden einen Zuschlag von € 35,06. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
SCHMUTZZULAGE 
Für Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen überwiegend unter 
Umständen erfolgen, die in außerordentlichem Maße eine Verschmutzung des Arbeitnehmers und 
seiner Kleidung zwangsläufig bewirken, kann durch Betriebsvereinbarung eine Schmutzzulage 
gemäß § 10 Abs. 5 des Rahmenkollektivvertrages in der Höhe von maximal € 5,48 pro 10 Stunden 
gewährt werden. Für eine Stunde gebührt der aliquote Anteil. 
 
Mit dieser neuen Lohntabelle treten alle früheren Lohntabellen außer Kraft. 
 

Wien, 31. Jänner 2017 
FACHVERBAND PROPAK                              GEWERKSCHAFT GPA-DJP 
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